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tung der Strafe sind in der Regel nicht erforderlich. In 
Abhängigkeit von der Tatschwere kann je nach der Aus
prägung der Fähigkeit und Bereitschaft eine Strafmilde
rung erfolgen. Ein Sonderfall dieser Tätergruppe ist in § 25 
Ziff. 1 StGB erfaßt, der die Möglichkeit bietet, von Maß
nahmen strafrechtlicher Verantwortlichkeit abzusehen, 
wenn der Täter beweist, daß er grundlegende Schlußfolge
rungen für ein verantwortungsbewußtes Verhalten gezo
gen hat. Das drückt stets eine ausgeprägte Fähigkeit und 
Bereitschaft i. S. des § 61 Abs. 2 StGB aus.

2. Ist das Einstellungssystem widersprüchlich gerichtet 
und der Täter mangelhaft sozial integriert, dann muß meist 
eine teilweise eingeschränkte Fähigkeit und Bereitschaft 
des Täters angenommen werden. Auswirkungen auf die 
Festsetzung der Strafe nach Art und Höhe wird dieser 
Umstand in der Regel nicht haben. Im Ausnahmefall hoher 
Erziehungsfähigkeit und -bereitschaft der künftigen Le
bensumwelt könnte eine Strafzumessung wie bei den po
sitiv gerichteten und ausreichend sozial integrierten Tätern 
begründet werden. Es sind stets Maßnahmen zur Ausge
staltung der Strafe oder die Kombination der Strafe mit 
Zusatzstrafen oder mit Maßnahmen der Wiedereingliede
rung zu prüfen.

Ein Sonderfall dieser Gruppe sind angesichts der auf
fälligen Divergenz zwischen „Fähigkeit“ und „Bereit
schaft“ die zwar besserungswilligen, aber personal und so
zial auffällig haltlosen Täter, die unter Rückfalltätern häu
fig zu finden sind. Sie bedürfen besonderer Lebenshilfe. Bei 
Alkoholikern sollte die fachärztliche Heilbehandlung neben 
der Strafe angeordnet werden.

3. Ist das Einstellungssystem ausgesprochen negativ 
gerichtet und der Täter völlig, unzureichend sozial inte
griert, muß die Fähgkeit und Bereitschaft als stark einge
schränkt angesehen werden. Das trifft vor allem für die 
Gruppe der hartnäckigen Rückfalltäter und für asoziale 
Täter zu. Gegen sie ist mit der gebotenen Konsequenz vor
zugehen. Hier sind die gesetzlichen Möglichkeiten staatli
cher Kontrolle, Betreuung, Behandlung und Aufsicht sowie 
erzieherischer Einwirkung auszuschöpfen. Im Falle ver
minderter Zurechnungsfähigkeit wegen einer schwerwie
genden abnormen Entwicklung mit Krankheitswert liegt 
stets eine extrem eingeschränkte Fähigkeit zu künftig ge
sellschaftsgemäßem Verhalten vor.

Als Sonderfall müssen jene Täter betrachtet werden, 
die zwar fähig, aber aus verschiedenen Gründen nicht be
reit sind, sich künftig verantwortungsbewußt zu verhalten 
(besserungsunwillige Täter, Demonstrativtäter u. ä.). Gegen 
sie ist die durch die Tatschwere begründete Strafe auszu
schöpfen und durch Maßnahmen der Kontrolle und Auf
sicht zu ergänzen.

Für die Beurteilung der „Fähigkeit und Bereitschaft“ 
festzustellende Tatsachen

Für die Praxis ist bedeutsam, welche Umstände eine Be
urteilung der „Fähigkeit und Bereitschaft“ zulassen und 
welche Tatsachen demzufolge im Strafverfahren ermittelt 
und bewertet werden müssen. Bisher liegt eine hinreichend 
geschlossene Darstellung der wesentlichen, im Strafver
fahren faßbaren Umstände, die dieses Strafzumessungskri
terium konkret ausfüllen und auf den Grad und die indi
viduellen Besonderheiten der „Fähigkeit und Bereitschaft“ 
schließen lassen, noch nicht vor. Auch E. Buchholz und 
H. Dettenbom halten ihre Darstellung dazu mehr bei
spielhaft und auf das Verhalten vor und nach der Tat kon
zentriert. Hervorzuheben ist ihr Hinweis auf die Relevanz 
auch von Tatsachen der unmittelbaren Tathandlung (wie 
Vorbereitung, Mittel und Methoden, Folgenkalkulation, 
Nutzen-Risiko-Kalkulation), die — wie viele andere Straf
zumessungstatsachen — nicht nur über die Schwere der 
Tat, sondern gleichzeitig über Aspekte der „Fähigkeit und 
Bereitschaft“ Aufschluß geben. Damit haben sie auf die 
mit der Formulierung des § 61 Abs. 2 StGB gezogenen

Grenzen aufmerksam gemacht Für die Beurteilung der 
„Fähigkeit und Bereitschaft“ sind offenbar nicht nur die 
Täterpersönlichkeit, ihr Verhalten vor und nach der Tat 
sowie die Ursachen und Bedingungen bedeutsam, sondern 
auch Tatsachen der unmittelbaren Handlung sowie die 
Bedingungen der künftigen sozialen Integration (i. S. der 
äußeren Bedingungen der „Fähigkeit und Bereitschaft“), 
einschließlich der Erziehungsfähigkeit und -bereitschaft 
der künftigen Lebensumwelt (insbesondere des Arbeits
kollektivs). Unsere Untersuchungen zur Rückfallgefährdung 
weisen darauf hin, daß Sachverhalte, die eine Rückfallge
fährdung begründen, geeignet sind, das Feld dieser Um
stände abzustechen.9 Wenn auch diese kriminologisch ge
wonnenen Sachverhalte nicht unmittelbar dem Strafzu
messungskriterium „Fähigkeit und Bereitschaft“ unterlegt 
werden können, so sind sie doch für die Auswähl, Gewich
tung und Interpretation der Umstände bedeutsam, die in 
das Strafzumessungskriterium einfließen.

Die Auswahl dieser Umstände hat sich an den gesetz
lich vorgegebenen Strafzumessungstatsachen zu orientie
ren, aus denen auf die Fähigkeit und Bereitschaft zu 
schließen ist, sowie an den Möglichkeiten des Strafverfah
rens. Gerichtetheit der Einstellung und soziale Integration 
des Täters als die grundlegenden Aspekte der Fähigkeit 
und Bereitschaft sind mit Hilfe der in § 61 Abs. 2 StGB ge
nannten Tatsachen zu beurteilen: Täterpersönlichkeit, Ver
halten vor und nach der Tat, Ursachen und Bedingungen 
der Tat

Wesentliche einzelne Straf Zumessungstatsachen sind 
nach unseren Untersuchungen:

1. Zur Gerichtetheit

— Einstellung zu den tatrelevanten Normen (normbezoge
nes Verhalten vor und nach der Tat, Schulderleben, 
Motivart, situative oder habituelle Motivation, Risiko
kalkulation, Vorbereitung, Mittel/Methoden, Intensität 
der Tatausführung);

— Einstellung zu sich selbst und zur Selbsterziehung 
(Selbstzufriedenheit, Auseinandersetzung mit Ursachen 
und Bedingungen, Verhalten nach der Tat);

— Einstellung zu strafrechtlichen und anderen Maßnah
men (Stellungnahme zu den Maßnahmen, Risikokalku
lation, Verhalten im Strafverfahren, Verhalten nach der 
Tat);

— Einstellung zur Arbeit;
— Einstellung zur Freizeit;
— Einstellung zur sozialen Integration (Einordnung in Fa

milie und Arbeitskollektiv, Bemühungen um soziale 
Bindungen).

2. Zur sozialen Integration

— Umfang und Stabilität familiärer Bindungen;
— herrschendes Normensystem in der jeweiligen Familie 

und im künftigen Arbeitskollektiy (Erziehungsfähig
keit) ;

— Erziehungsbereitschaft des künftigen Arbeitskollektivs. 
Je weniger positiv die inneren (subjektiven) Vorausset

zungen der Fähigkeit und Bereitschaft des Täters sind, 
desto höhere Anforderungen sind an die äußeren Bedin
gungen der künftigen Lebensumwelt zu stellen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, inwieweit sich ausgehend vom Straf
verfahren diese äußeren Bedingungen günstiger gestalten 
lassen. 1
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